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Todesfall – was ist zu tun?  
 
Diese Liste soll Ihnen bei der Abwicklung eines Todesfalles behilflich sein. Sie ist nicht ab-
schliessend.  
 
▪ Bei einem Todesfall zu Hause ist umgehend ein Arzt zu benachrichtigen, welcher den Tod 

feststellt und die "Ärztliche Todesbescheinigung" ausstellt. Diese "Ärztliche Todesbe-
scheinigung" ist dem Bestattungsamt abzugeben. 
 

Bei einem Todesfall im Spital oder dem Altersheim wird die "Ärztliche Todesbescheinigung" 
dem Regionalen Zivilstandamt zugeschickt. 

 

▪ Benachrichtigen Sie die nächsten Angehörigen. Es sollte jetzt zwischen Urnen- und Erd-
bestattung sowie auch über die Grabart (Gemeinschaftsgrab) entschieden werden. 

 

▪ Beauftragen Sie ein Bestattungsinstitut, welches die Einsargung sowie die Überführung in 
das Krematorium oder das Aufbahrungsgebäude vornimmt. Das Bestattungsinstitut kann 
Sie bei der weiteren Abwicklung des Todesfalls beraten. 

 

▪ Melden Sie sich (falls vorhanden mit der "Ärztliche Todesbescheinigung" und dem Familien-
büchlein) beim Bestattungsamt. 

 

▪ Telefonisch erreichen Sie das Bestattungsamt (Gemeindekanzlei) unter 062 885 50 80. Bei 
Todesfällen am Wochenende kann mit der Benachrichtigung bis Montag zugewartet 
werden. An verlängerten Wochenenden (Feiertag usw.) ist ein Pikettdienst eingerichtet. Die 
Telefonnummer kann unter 062 885 50 80 abgefragt werden.  

 

▪ Vereinbaren Sie mit dem zuständigen Pfarramt den Beerdigungstermin und besprechen 
Sie den Ablauf der Abdankungsfeier. Wichtig: Eine Erdbestattung sollte innerhalb von  
5 Tagen nach dem Todestag erfolgen.  

 

▪ Falls Sie Sicherungsmassnahmen (für Wertsachen, Bargeld, Schmuck, Kunstgegenstände, 
Schlüssel, Fahrzeuge usw. einleiten möchten, wenden Sie sich umgehend an die 
Gemeindekanzlei Hendschiken.  

 

▪ Aufgabe von Todesanzeigen in Zeitungen und Versand der Leidzirkulare an Verwandte und 
Bekannte. Für die Erteilung des Druckauftrags ist die definitive Terminbestätigung für die 
Beisetzung vom Pfarramt und vom Bestattungsamt abzuwarten.  

 
 
Grabarten 
  
Auf dem Friedhof Hendschiken bestehen folgende Möglichkeiten für eine Bestattung:  
 
Erdbestattungen  - Reihengrab  
 - Familiengrab  
 
Urnenbeisetzungen - Reihengrab  
 - Familiengrab  
 - Einzel-/Doppelgrabplatte  
 - Gemeinschaftsgrab mit/ohne Namensnennung 
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Wichtige Telefon-Nummern 

 
 
Zivilstandskreis Lenzburg  062 886 44 55 
Rathausgasse 16, 5600 Lenzburg  zivilstandsamt@lenzburg.ch 
 
 
Bestattungen Ramseier + Iseli   056 624 22 55 
Eichgasse 9 A, 5607 Hägglingen 
 
 
Bestattungsinstitut Koch GmbH     056 622 13 60 
Rummelstrasse 1, 5610 Wohlen 
 
 
Reformiertes Pfarramtsekretariat  062 885 60 40 
Zeughausstrasse 9, 5600 Lenzburg info@kirche-lenzburg.ch 
 
 
Katholische Pfarramtsekretariat  062 885 05 05 
Bahnhofstrasse 23, 5600 Lenzburg  sekretariatlenzburg@kathlenzburg.ch 
 
 
Kantonspolizei  062 886 01 17 
 
 
Regionalpolizei  062 886 45 55 
 
 
Kirchenzentrum Hendschiken 076 457 60 57 
 mariannesteiner@bluewin.ch 
 
 
Bestattungsamt Hendschiken 062 885 50 80 
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